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Potsdam, 29.02.2024 
 
Planung/Vorhaben: Bebauungsplan am Wohnplatz Heidchen 

Gemeinde / Ortsteil: Stadt Liebenwalde 
Kreis: Oberhavel 
Region: Prignitz-Oberhavel 

E-Mail des Planungsbüros kleyer.koblitz.siegmüller vom 05.02.2024 in Ihrem Auftrag 
 
x  Stellungnahme zur Zielanfrage gemäß Art. 12 bzw. 13 des Landesplanungsvertrages 

  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Beurteilung der angezeigten Planungsabsicht: 

x  Ziele der Raumordnung stehen nicht entgegen 

  Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung 

  Anpassung an Ziele der Raumordnung nur unter u. g. Voraussetzungen möglich 

 Anrechnung auf Eigenentwicklungsoption (EEO) in ha  

 

Zielmitteilung / Erläuterungen: 
Das Plangebiet liegt im Siedlungsgebiet des Wohnplatzes Heidchen. Die Planung kann als Innenentwick-
lung im Sinne von Z 5.5 Abs. 2 LEP HR gewertet werden und ist ohne Inanspruchnahme der Eigenent-
wicklungsoption möglich. 

 

Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht  

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom: 18.12.2007, (GVBl. I S. 235),  

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin – Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35) 

Bindungswirkung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der Raum-
ordnung können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. 

Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind aus den o. g. 
Rechtsgrundlagen von der Kommune eigenständig zu ermitteln und im Rahmen der Abwägung angemessen 
zu berücksichtigen. 

Bearb.: Herr Melcel 

Gesch.-Z.: GL5.19-46113-008-0078/2024 
Tel.: 0331-866-8777 

Fax: 0331-866-8703 

Nicolai.Melcel@gl.berlin-brandenburg.de 

Internet:     gl.berlin-brandenburg.de/ 

 

Stadt Liebenwalde 

Marktplatz 20 

16559 Liebenwalde 

 

Nur per E-Mail: bauamtsleiter@liebenwalde.de  
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Hinweise 

 Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, nicht 
wesentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von dieser Mittei-
lung unberührt. 

 Wir bitten, Beteiligungen gemäß Landesplanungsvertrag zur Zielmitteilung/Trägerbeteiligung zu Bauleit-
plänen, Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) BauGB 
oder die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form durchzuführen (E-Mail oder Download-Link) 
und dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu nutzen: gl5.MIL@gl.berlin-brandenburg.de. 

 Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link:  
https://gl.berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Info-personenbezogene-Daten-GL-5.pdf. 

 

Im Auftrag 
 
gez. Melcel 

 


